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Spökenkiekerkrams II: Wie ich meinen Vater mit einer Waschmaschine tötete

Später, als Strafjurist, habe ich gelernt, dass es praktisch „nichts gibt, was es nicht gibt“. Hätten Sie sich z.B. den Fall auszudenken gewagt, den das oberste Gericht Kanadas 1996 so abgesegnet hat:  

"Mord beim Schlafwandeln: Freispruch

dpa Ottawa. Kanadas Oberster Gerichtshof hat den Freispruch für ei​nen Mann bestätigt, der beim Schlafwandeln seine Schwie​germutter ermordete. Wie die kanadische Presse berichtete, ak​zeptierten die acht Richter einstimmig die Entscheidung eines untergeordneten Gerichts, wonach der Mann klinisch schlief und nicht willentlich handelte.

Kenneth Parks war beim Fernsehen eingeschlafen, fuhr am frü​hen Morgen 23 Kilometer über eine verkehrsreiche Straße zu den Schwie​gereltern, nahm eine Brechstange aus dem Kofferraum, hol​te ein Messer aus der Küche und tötete seine Schwiegermut​ter. Den Schwie​gervater verletzte der Angreifer, der anschlie​ßend zu einer Polizeistation fuhr."

Ich hätte es gar nicht geschafft, mir so etwas im Wortsinne Unwahrscheinliches auszudenken! Und wohl auch kein anderer Strafjurist, der für seine Fälle noch Glaubwürdigkeit beanspruchte. Aber sie passieren – wenn sie so, wie mitgeteilt, passiert sind.

Ich will Ihnen jedoch, bevor ich wieder auf die Tötung meines Vaters per Waschmaschine zurückkomme, aber nicht die strafrechtliche Lösung dieses in der Tagespresse (Hamburger Abendblatt) so, wie zitiert, mitgeteilten Falles vorenthalten, wie Sie ihn in meinem in der juristischen Rubrik der Website in dem Internet-Strafrechtslehrbuch „Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten“ nachlesen können: Da zumindest nach teleologischem, auf das Ziel einer jeden Strafbestimmung gerichteten Verständnis beim Begehungsdelikt eine notwendigerweise erforderliche „HandlungXE "Handlung"“ ein gewoll​tes Tun ist, das als rechtsgutsverletzendes Wil​lensverhalten den Kernbestandteil des Unrechtstatbestandes aus​macht, aber im vorstehenden, schon fast nicht mehr glaubhaften Fall - wer hätte sich so einen Fall auszudenken gewagt? - der Wille des »Nicht-Täters« im Schlaf ausgeschaltet gewesen sein soll und somit kein Bewusst​seins- und Werterlebnis mit gesteuertem Tun vorgelegen habe, entfällt in strafrechtlicher Sicht mangels Hand​lung der bei einem Begehungsdelikt durch eine Handlung als gewolltes Tun zu verwirklichende objektive Tatbestand: "Wer einen Menschen tötet, ... ." Natürlich drängt sich einem Strafrechtler sofort der Gedanke auf: „Wenn das Schule machen würde!“ Es war abzusehen, wann sich der nächste Mörder - oder sein Anwalt - nach dem Motto: „Man kann es ja mal versuchen, weil es an jedem anderen Argument gebricht“ von dem vorgenannten Fall aus Kanada inspirieren lassen würde. Somnambulismus als stärkstes Argument der Verteidigung bei Kapitalverbrechen! Und tatsächlich fand sich drei Jahre später 1999 folgende Meldung in einer Zeitung:

„Mord im Schlaf?

ap Phoenix Er will seine Frau im Schlaf ermordet haben. Doch die Geschworenen eines Gerichts im US-Staat Arizona haben den Mann für schuldig befunden. Es sei unglaubwürdig, dass jemand 44mal auf seine Frau einsteche, ihr den Kopf unter Wasser drücke und sich eine Wunde verbinde ohne aufzuwachen. Gutachter hatten erklärt, es sei möglich, dass jemand als Schlafwandler solche Taten begehe.“

Sympathischer und eher wahrscheinlich ist da die lustvollere Abart:

„Schlafwandler im falschen Bett

Sevilla – Ein Spanier aus Sevilla, der wegen sexuellen Missbrauchs seiner Nachbarin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war, ist jetzt in der Berufung freigesprochen worden. Begründung: Er war als Schlafwandler unterwegs und somit nicht für die Tat verantwortlich. (SAD)“

(HH A 10.04.03)

Was manche Männer können, können manche Frauen schon lange, viel länger und viel öfter. Und wer glaubt, dass das Küssen von Fröschen verwunschene Prinzen in ihre menschliche Gestalt zurückverwandelt, der glaubt auch: 

„Frau merkte nichts vom Sex

Sydney - Eine Schlafwandlerin in Australien hat nach eigenen Angaben nichts davon gemerkt, daß sie nachts regelmäßig Sex mit fremden Männern hatte, die zufällig vorbeikamen. Ihr Psychiater Peter Buchanan sagte der Zeitung "Morning Herald" in Sydney, diese Art der Störung werde in jüngster Zeit verstärkt diagnostiziert und laufe unter der Bezeichnung "Sexualität im Zustand des Schlafes". Die Frau habe absolut nichts von ihren nächtlichen Abenteuern gemerkt - bis ihr Ehemann sie dabei überrascht habe. Er war stutzig geworden, weil rings um das Haus immer mehr Kondome lagen. afp“ (HH A 15.10.04) 

Wie in Indien die Tötung von Ehefrauen, wenn ihre Mitgift der Familie des Mannes zu klein ist, durch „Verbrennungsunfälle“ am heimatlichen Herd kaschiert werden, so scheint in Amerika die „schlafwandlerische Scheidung“ von inzwischen wohl ungeliebten Ehefrauen immer weiter um sich zu greifen. Die Meldungen nehmen zu:

„Mord im Schlaf

afp Los Angeles – Ein Ehemann, der im Schlaf seine Frau erstochen hat, ist von einem Gericht in Phoenix (US-Staat Arizona) zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 43jährige Ingenieur Scott Falater sagte selbst, er habe kein Motiv gehabt. Die Todesstrafe blieb dem Schlafwandler erspart.“ 

(HH A 12.01.00)

Unangenehm berührt mich dabei die Formulierung solcher Zeitungsmeldungen, mit der die Richtigkeit der von der Verteidigung vorgebrachten Argumente oder Schutzbehauptungen konkludent und unterschwellig einfach unterstellt wird. Denn wenn der angebliche(?) Schlafwandler ein wirklicher war, dann dürfte er - jedenfalls nach deutschem Recht - nicht verurteilt werden.

Inzwischen weiß die Wissenschaft von sogenannten »Gewaltschläfern«: Es handelt sich um Männer und Frauen, bei denen die Träume nicht wie bei Gesunden körperlich bewegungslos ablaufen. Auf Grund dieses Defektes in ihrem Nervensystem verhalten sie sich meist in der morgendlichen Tiefschlafphase ausgesprochen aggressiv gegenüber ihrem Bettgenossen oder ihrer Bettgenossin, ohne sich später daran erinnern zu können, wie sie ihre Träume durch bewusstseinslose Aggressivität von einfachen Körperverletzungen bis hin zu Würgeversuchen mit blauen Flecken am Hals des Opfers oder jahrelangen morgendlichen Vergewaltigungen der Ehefrau und anderem »Gewalt-Sex« – schuldlos(!) – ausgelebt haben. 

Aber somnambules Verhalten ist etwas anderes als »Gewaltschläferei«. Man weiß von Hausfrauen, die schlafwandelnd Möbel abstauben, einem Bäcker, der seinen Backofen anheizt und einem Kind, das im Fluss schwimmen geht. Doch das sind alles alltägliche Verrichtungen, die schlafwandelnd wiederholt werden. Aber schlafwandelnd über 20 km ein Auto durch nicht unerheblichen Verkehr zu steuern, Menschen lebensbedrohend anzugreifen, sogar zu töten und dann zielgerichtet zur Polizei zu fahren - alles keine Tätigkeiten, die durch alltägliche Verrichtung mehr oder minder automatisierte Vorgänge wiederholen -, das stellt zu hohe Anforderungen an meine durchaus vorhandene Gutgläubigkeit!

Soweit ein Auszug aus meinem nur ein paar Mausklicke entfernten Strafrechtslehrbuch (S. 93 ff.), mit dem ich Sie hoffentlich geködert habe, auch da einmal reinzuschauen.

Aber damals, als ich meinen Vater mit einer Waschmaschine tötete, war ich noch als Lehrer an der Schule des Rauhen Hauses in Hamburg-Horn Kirchenbeamter: ohne – abgesehen von den Zehn Geboten - eine jede blasse Ahnung vom Strafrecht. 

Ich hatte in der Nähe der Schule meine erste kleine Einzimmerwohnung bezogen und war über die Weinachtstage zu meinen Eltern auf »Heimaturlaub« gekommen. Mein zu der Zeit noch in Göttingen Betriebswirtschaft studierender Zwillingsbruder Klaus-Peter wollte auch kommen. 

Da ich in meiner kleinen Wohnung keine Waschmaschine hatte aufstellen können und üblicherweise meine Wäsche in einem nahegelegenen Münzwaschsalon wusch, wollte ich die Möglichkeit des Waschmaschinengebrauchs bei meinen Eltern nutzen. Als ich am Nachmittag des Heiligen Abends bei meinen Eltern in Bergedorf erschien, steckte ich meine Wäsche gleich in die Waschmaschine und machte mich dann an das Schmücken des Weihnachtsbaumes. 

Meine Mutter war nicht in der Wohnung gewesen. Als sie kam und bemerkte, dass die Waschmaschine lief, hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als den Waschvorgang sofort abzubrechen. Was meinen Unwillen erregte. Wenigstens eine annehmbare Erklärung wollte ich haben, spürte dahinter ein ernstes Problem, erhielt aber keine Antwort auf meine Nachfragen. Das einzige »Machtmittel«, das ich meiner Mutter gegenüber hatte, um sie eventuell zu einer Antwort zwingen zu können, war die Androhung, dass ich trotz des kurz bevorstehenden Weihnachtsfestes sofort in meine Wohnung zurückfahren würde, wenn sie mir keine annehmbare Begründung für ihr Verhalten gebe. Sie wollte sich um eine Antwort drücken, aber weil sie die Entschlossenheit ihres Ältesten kannte und wusste, dass ich auf zugekleisterten Weihnachtsfrieden, Freude, Eierkuchen pfeifen und meine Ankündigung umsetzen würde, druckste sie ein wenig herum und kam dann mit der Andeutung heraus: „Das hängt mit dem Tod meiner Mutter zusammen.“

Da kam mir die Erinnerung daran, dass ich schon mal so etwas gehört hatte: Es gibt Leute, die glauben, dass, wenn in einer Familie zwischen Weihnachten und Neujahr gewaschen werde, im kommenden Jahr ein Familienmitglied sterben müsse!

Ich sprach meine Vermutung aus und fragte meine Mutter ganz direkt, ob dieser Aberglaube hinter ihrem Verhalten stecke. So genötigt, bejahte sie widerwillig und erzählte: Als sie 14 Jahre alt gewesen war, war zwischen Weihnachten und Neujahr gewaschen worden – und im darauf folgenden Jahr ihre Mutter gestorben, sie Vollwaise geworden.

„Und so einen Unsinn glaubst Du? Du gehst in die Kirche, bezeichnest dich als gläubigen Christen und glaubst trotzdem einen solchen Unsinn? ’Hilf meinem Unglauben’ heißt es in der Bibel! Was meinst du, wie viele Eltern mit kleinen Kindern zwischen Weihnachten und Neujahr Babywäsche und Windeln waschen? Wir müssten in Deutschland lauter Halbwaisen haben! Nach ein paar Jahren wäre Deutschland entvölkert! Wenn ich meine Wäsche nicht hier waschen kann, dann fahre ich zurück zu dem Münzwaschsalon in der Nähe meiner Wohnung, wasche meine Wäsche dort, werde dann aber nicht wiederkommen!“

Meine ansonsten immer um Ausgleich bemühte und zum Nachgeben bereite Mutter blieb hart. Ich auch, holte meine quatschnasse Wäsche aus der Waschmaschine, lud alles ins Auto, fuhr zu meiner Wohnung zurück, ging in den Waschsalon, wusch meine Wäsche zu Ende und verbrachte Weihnachten alleine. So hoffte ich, meine Mutter von ihrem Aberglauben kurieren zu können. 

Acht Monate später war mein Vater tot!

Wir haben nie wieder darüber gesprochen, aber ich merkte viel zu genau, dass sie mir den Tod meines Vater innerlich anlastete. Für sie war der Ursachenzusammenhang glasklar: Erste Familienwäsche, und ihre Mutter war gestorben; zweite Familienwäsche, und es hatte ihren Mann letal erwischt.

Ich musste mir richtig ein dickes Fell zulegen, dass ich mir nicht das Paar Schuhe anzog, dass sie mir hinstellte, habe aber ihr zuliebe nicht mehr zwischen Weihnachten und Neujahr gewaschen.

Nachzutragen bleibt noch, dass vier Jahre später mein Zwillingsbruder von seinem Wohn- und Arbeitsort Göttingen zu Weihnachten nach Hause kam. Unbedacht hat er ein paar mitgebrachte Hemden in die Waschmaschine meiner Mutter gesteckt und die Maschine angestellt. Wie eine Furie ist meine Mutter aus dem Badezimmer herbeigeeilt, hat die Waschmaschine abgestellt, die Wäsche aus der Trommel geholt und sie in einen Eimer gesteckt und mit einem Teller abgedeckt, damit sie nicht faule. Mein Bruder und ich sagten kein Wort und akzeptierten ihre angstgepeinigte Vorgehensweise.

Zwei Monate später wurde ihr inoperabler Leberkrebs festgestellt. Ich habe sie dann ein Vierteljahr Tag und Nacht betreut und gepflegt, bis sie gestorben war – und ich Dorothea heiraten konnte, die ich zwischenzeitlich kennen gelernt hatte, aber kaum hatte treffen können, weil ich halt Tag und Nacht meine Mutter hatte pflegen müssen, nachdem sie aus dem Krankenhaus ausgebüxt war. Sie hatte zu Hause sterben wollen.

In einem Schlager heißt es: „Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, ... .“ 

Für meine Mutter hätte es heißen müssen: „Dreimal zwischen Weihnachten und Neujahr gewaschen, dreimal gestorben!“ 

